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A. Bekanntmachungen der Stadt Emden 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Emden 

nach § 10 Abs. 7 und 8 Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) in Verbindung mit § 21a der 9. Verordnung zum BImSchG (9. BImSchV) 

 
Erteilung einer immissionsrechtlichen Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von drei 
Windenergieanlagen (WEA) im Bereich Emden-Ost nördlich der BAB A31 zwischen Uphuser Meer 
und Bansmeer 
 
Der Stadtwerke Emden GmbH (SWE), Martin-Faber-Straße 11-13, 26725 Emden wurde am 
22.12.2016 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung mit folgendem verfügenden Teil erteilt: 
 
Der Stadtwerke Emden GmbH (SWE) wird hiermit gemäß § 4 BImSchG i.V.m. § 10 und § 67 (9) BIm-
SchG jeweils die immissionsrechtliche Einzelgenehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Windenergieanlage des Typs Enercon E 126 EP4 (WEA 01) und von zwei Enercon E 115 (WEA 02, WEA 
03) erteilt. 
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Folgende drei Windenergieanlagen sind genehmigt worden: 

Nr. Typ Leistung NH (m) RD (m) GH (m) 

WEA 01 Enercon E 126 EP4 4,2 MW 135,00 127,00 198,50 

WEA 02 Enercon E 115 3,0 MW 135,48 115,00 193,33 

WEA 03 Enercon E 115 3,0 MW 135,48 115,00 193,33 

RD = Rotordurchmesser, NH=Nabenhöhe, GH = Gesamthöhe (über Geländeoberkante) 
 
Genehmigte Standorte: 

Nr. 
Koordinaten: ETRS89/UTM 

Gemarkung Flur Flurstück(e) 
O N 

WEA 01 32.386.446 5.915.306 Uphusen 16 9 

WEA 02 32.385.953 5.914.675 Uphusen 19 7 

WEA 03 32.385.415 5.914.368 Uphusen 18 71, 72 

 
Zusammen mit dieser Bekanntmachung kann im Internet kann unter https://www.emden.de 
> Schnellzugriff > Bekanntmachungen ein Übersichtsplan eingesehen werden. 
 
Die Genehmigung ist mit Nebenbestimmungen (Auflagen) u. a. zur Sicherstellung des Immissions-
schutzes, zum Bauordnungsrecht, zum Naturschutz, zur Wasserwirtschaft, zu Belangen des Arbeits-
schutzes sowie zur Kennzeichnung als Luftfahrthindernis verbunden und schließt auch die Zuwegun-
gen und Kranstellflächen ein. 
 
Auf Antrag der Stadtwerke Emden wurde gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) die sofortige Vollziehung der Genehmigung angeordnet. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Unteren Immissions-
schutzbehörde der Stadt Emden, Frickensteinplatz 2, 26721 Emden, einzulegen. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass wegen der Anordnung der sofortigen Vollziehung ein Widerspruch keine aufschie-
bende Wirkung entfaltet. Beim Verwaltungsgericht Oldenburg, Schlossplatz 10, 26122 Oldenburg 
kann gemäß § 80 Abs. 5 VwGO die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beantragt wer-
den. 
 
Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Diejenigen, die während bisheriger Beteiligungsschritte keine Einwendungen erhoben haben, sind 
von etwaigen Wiedersprüchen gegen den Genehmigungsbescheid gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG 
grundsätzlich ausgeschlossen. 
 
Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides mit Begründung liegt in der Zeit vom 09.01.2017 bis 
einschließlich 23.01.2017 bei der 
 
Stadt Emden, Bauaufsichtsamt, Verwaltungsgebäude 2, Ringstraße 38b, 26721 Emden 
 
von montags bis donnerstags 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr, freitags 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr zur Einsicht aus. 
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Die immissionsrechtliche Genehmigung kann bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist von den Perso-
nen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich (auch per E-Mail: bauaufsicht@emden.de) ange-
fordert werden. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendungen 
erhoben haben, als öffentlich zugestellt. 
 
Emden, den 03. Januar 2017 
 
Stadt Emden 
 
 - FD 363 –  
Der Oberbürgermeister 
 
 

 
B. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Aurich 

„Umsetzung kommunaler Strategie durch kommunale Unternehmen und Beteiligungen“ 
 
Im Zeitraum vom 15.06.2015 bis 18.06.2015 fand die überörtliche Kommunalprüfung der Stadt Au-
rich „Umsetzung kommunaler Strategien durch kommunale Unternehmen und Beteiligungen“ durch 
den Niedersächsischen Landesrechnungshof auf der Grundlage der §§ 1 bis 4 Niedersächsisches 
Kommunalprüfungsgesetz (NKPG) statt. Der Rat der Stadt Aurich hat in seiner Sitzung vom 
15.12.2016 diesen Prüfungsbericht gemäß § 5 Abs. 1 NKPG zur Kenntnis genommen.  
 
Die Prüfungsmitteilung des Niedersächsischen Landesrechnungshofes liegt gemäß Paragraf 5 Abs. 
2 NKPG von Montag, dem 09.01.2017 bis einschließlich Dienstag, dem 17.01.2017 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten (Montag bis Mittwoch von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr, Donnerstag von 
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie Freitag von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr) im Ratsbüro (1. Obergeschoss, 
Zimmer 130) der Stadt Aurich, Bgm.-Hippen-Platz 1, 26603 Aurich, zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Aurich, 22.12.2016 
 
Stadt Aurich 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
gez. Kuiper 
Erster Stadtrat 
 

 
Satzung der Stadt Aurich über die Anstalt des öffentlichen Rechts 

„Familienzentrum Aurich AöR“ vom 01.01.2017 
 
Aufgrund der Ermächtigung nach §§ 142, 10 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds.GVBl. S.576), in der Fassung vom 01.11.2016 hat der Rat 
der Stadt Aurich in seiner Sitzung am 15.12.2016 folgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 
Name, Sitz, Stammkapital 

 
(1) Die „Familienzentrum Aurich AöR“ (nachfolgend Anstalt genannt) ist eine selbstständige Einrich-

tung der Stadt Aurich in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts nach den Vorschrif-
ten der §§ 141 bis 147 NKomVG. Sie wird auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und den 
Bestimmungen dieser Satzung geführt. 
 

(2) Die Anstalt führt den Namen „Familienzentrum Aurich“ mit dem Zusatz Anstalt des öffentlichen 
Rechts (AöR). Sie tritt unter diesem Namen im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. 
 

(3) Die Anstalt hat ihren Sitz in der Stadt Aurich. 
 

(4) Das Stammkapitel beträgt 126.000,00 Euro. 
 

§ 2 
Gegenstand der Anstalt 

 
1) Die Anstalt übernimmt die ihr nach § 143 NKomVG übertragene Aufgabe des Betriebes des Fami-

lienzentrums Aurich auf dem Grundstück Jahnstraße 2, 26603 Aurich. Das Familienzentrum Aurich 
dient  

 

 der Förderung von Integration, Bildung, Kultur und intergenerativen Ansätzen; 
 

 der Förderung und Vernetzung von niedrigschwelligen Beratungs-/Begegnungs-/Informations- 
und Qualifizierungsangeboten; 
 

 der Bereitstellung von Räumen und Infrastruktur zur Planung und Durchführung von Angebo-
ten sowie zur Kommunikationsentfaltung; 
 

 der Planung, Unterstützung und Durchführung von integrativen und intergenerativen Projek-
ten; 
 

 der Beratung und Unterstützung von Vereinen, Institutionen, Bürger-/innen sowie ehrenamt-
lich Tätigen; 
 

 der Bereitstellung personeller Ressourcen zur Planung, Organisation, Koordination und Bera-
tung; 
 

 Öffentlichkeitsarbeit für die Angebote und Anbieter/innen im Familienzentrum;  
 

 der Förderung von Integration, Bildung, Kultur, sozialem Miteinander und intergenerativen An-
sätzen;  
 

 der Förderung einer ganzheitlichen Angebotsstruktur über alle Lebensspannen und Entwick-
lungsaufgaben hinweg;  
 

 der Unterstützung von Menschen mit Beratungs- und Unterstützungsbedarf; 
 

 Vorhalten gastronomischer Angebote zu diesen Zwecken. 
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2) Die Anstalt ist berechtigt, anstelle der Stadt Aurich Satzungen für das ihr gemäß § 2 Abs. 1 über-
tragene Aufgabengebiet zu erlassen, 
 

3) Die Stadt Aurich übertragt der Anstalt für ihr Aufgabengebiet zugleich das ihr gemäß §§ 1,2,4 und 
5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) zustehende Recht, Verwaltungs- und 
Benutzungsgebühren im Zusammenhang mit der wahrzunehmenden Aufgabe zu erheben und zu 
vollstrecken. 
 

4) Dienstherrenfähigkeit im Sinne des § 146 NKomVG soll der Anstalt nicht verliehen werden. 
 

§ 2a 
Gemeinnützigkeit 

 
1) Die Anstalt verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck der Anstalt ist  
 

 die Förderung der Jugend- und Altenhilfe.  
 

 die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und 
kirchlicher Zwecke; 
 

 die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich anerkannten Ver-
bände der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 der Umsatzsteuerdurchführungsverordnung), ihrer 
Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten; 
 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch den Betrieb des Familienzentrums Aurich.  
 
2) Die Anstalt ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

 
3) Die Mittel der Anstalt dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden, die Stadt Aurich 

als Träger der Anstalt erhält keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft.  
 

4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

5) Bei Auflösung oder Aufhebung der „Familienzentrum Aurich AöR“ oder bei Wegfall steuerbegüns-
tigter Zwecke fällt das Vermögen der Anstalt an die Stadt Aurich, die das Vermögen ihrerseits un-
mittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat, etwa für den Weiterbe-
trieb des Familienzentrums in eigener Verantwortung. 

 
§ 3 

Organe der Anstalt 
 
1. Organe der Anstalt sind 

 
  - der Vorstand (§4) 
  - der Verwaltungsrat (§5) 
 
2. Die Mitglieder aller Organe der Anstalt sind zur Verschwiegenheit über alle Angelegenheiten so-

wie über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der Einrichtung verpflichtet. Die Pflicht besteht für 
die Mitglieder der Organe auch nach ihrem Ausscheiden aus der Anstalt fort. Diese Verschwie-
genheitsverpflichtung gilt nicht gegenüber den Organen der Stadt Aurich. 
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3. Die Vorschriften über das Mitwirkungsverbot nach § 41 NKomVG geltend für die Mitglieder der 
Organe der Anstalt entsprechend. 

 
§ 4 

Der Vorstand 
 
1) Der Vorstand besteht aus 2 gleichberechtigten Mitgliedern (dem Fachbereichsleiter/ der Fachbe-

reichsleiterin und dem Leiter / der Leiterin des Familienzentrums).  
 

2) Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt; eine 
erneute Bestellung ist zulässig. 
 

3) Der Vorstand leitet die Anstalt eigenverantwortlich, soweit nicht gesetzlich oder durch diese Sat-
zung etwas anderes bestimmt ist. 
 

4) Der Vorstand vertritt die Anstalt gerichtlich und außergerichtlich. 
 

5) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat über alle wichtigen Vorgänge rechtzeitig zu unterrichten 
und auf Anforderung dem Verwaltungsrat über alle Angelegenheiten der Anstalt Auskunft zu ge-
ben. 
 

6) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat jährlich Zwischenberichte über die Abwicklung des Vermö-
gens- und Erfolgsplanes schriftlich vorzulegen. Des Weiteren hat der Vorstand den Verwaltungsrat 
zu unterrichten, wenn bei der Ausführung des Erfolgsplanes erfolgsgefährdende Mindererträge 
oder Mehraufwendungen zu erwarten sind. Sind darüber hinaus Verluste zu erwarten, die Aus-
wirkungen auf den Haushalt der Stadt Aurich haben können, ist die Stadt Aurich und der Verwal-
tungsrat hierüber unverzüglich zu unterrichten. 
 

§ 5 
Der Verwaltungsrat 

 
1) Der Verwaltungsrat besteht aus 9 Mitgliedern. 7 Mitglieder gehören dem Rat der Stadt Aurich an 

und werden in entsprechender Anwendung der kommunalrechtlichen Vorschriften über die Be-
setzung des Verwaltungsausschusses gemäß NKomVG in der jeweils geltenden Fassung vom Rat 
der Stadt Aurich benannt. Für diese Mitglieder werden zugleich auch Vertreter bestellt. Als achtes 
Mitglied gehört der Bürgermeister der Stadt Aurich dem Verwaltungsrat an, sofern er nicht in den 
Vorstand der Anstalt berufen ist. Auf Vorschlag des Bürgermeisters kann an seiner Stelle ein ande-
rer Stadtbediensteter benannt werden. Als neuntes Mitglied gehört die Gleichstellungsbeauftrag-
te der Stadt Aurich dem Verwaltungsrat an. 
 

2) Vorsitzender des Verwaltungsrats ist der Bürgermeister der Stadt Aurich oder der an seiner Stelle 
benannte Gemeindebedienstete. Die übrigen Verwaltungsratsmitglieder wählen aus ihrer Mitte 
einen Stellvertreter, der bei Verhinderung des Vorsitzenden an dessen Stelle sämtliche Rechte 
und Pflichten wahrnimmt; hierfür gilt § 67 NKomVG entsprechend. 
 

3) Die sieben vom Rat der Stadt Aurich zu benennenden Mitglieder des Verwaltungsrats sowie ihre 
Stellvertreter werden bis zum Ablauf der ersten regulären Verwaltungsratssitzung nach Ablauf der 
Kommunalwahlperiode gewählt. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Scheidet ein Mitglied vor Ab-
lauf seiner Amtszeit aus dem Verwaltungsrat oder dem Rat der Stadt Aurich aus, rückt der bestell-
te Vertreter nach. In diesem Fall und bei Ausscheiden des Vertreters aus dem Rat der Stadt Aurich 
wird für den Rest der Amtsdauer ein neuer Vertreter bestellt. Ein Mitgliederwechsel des Verwal-
tungsrates hat keine Auswirkungen auf den Bestand, die Beschlussfassungen, die Stellvertretung 
und die Aufgabenzuweisung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates; eine Neukonstituierung 
ist nicht erforderlich. 
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4) Der Verwaltungsrat hat der Stadt Aurich auf Verlangen Auskunft über alle wichtigen Angelegen-
heiten der Anstalt zu geben. 
 

5) Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten eine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an 
dessen Sitzungen. Über die Höhe der Entschädigung entscheidet der Verwaltungsrat in seiner 
konstituierenden Sitzung für die gesamte Kommunalwahlperiode.  
 

§ 6 
Zuständigkeit des Verwaltungsrats 

 
1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vorstandes. 

 
2) Die Verwaltungsrat kann jederzeit vom Vorstand über alle Angelegenheiten der Anstalt Berichter-

stattung verlangen. 
 

3) Der Verwaltungsrat entscheidet über: 
 

1. Erlass von Satzungen im Rahmen des durch diese Anstaltssatzung übertragenen Aufgabenbereichs 
(§2 Abs.2) 
 

2. Beteiligung der Anstalt an anderen Unternehmen 
 

3. Bestellungen und Abberufungen des Vorstands  
 

4. Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans 
 

5. Festsetzung allgemein geltender Tarife und Entgelte für die Leistungsnehmer der Anstalt 
 

6. Bestellung des Abschlussprüfers 
 

7. Feststellung des Jahresabschlusses 
 

8. die Ergebnisverwendung 
 

9. die Entlastung des Vorstandes 
 

Im Fall der vorstehenden Nummer 1 und Nummer 2 sowie bei Entscheidungen nach § 5 Abs. 5 dieser 
Satzung unterliegt der Verwaltungsrat den Weisungen des Rats der Stadt Aurich. 
 
4) Der Vorsitzende des Verwaltungsrats vertritt diesen gerichtlich und außergerichtlich, sowohl dem 
Vorstand gegenüber als auch gegenüber dem Rat der Stadt Aurich in den Fällen des § 6 Abs. 3 Satz 2 
dieser Satzung; gegenüber dem Vorstand vertritt er auch die Anstalt. 
 

§ 7 
Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsrats 

 
1) Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche Einladung seines Vorsitzenden zusammen. Die Einladung 

muss Tagungszeit und -ort und die Tagesordnung angeben. Sie muss den Mitgliedern des Verwal-
tungsrats spätestens am siebten Tag vor der Sitzung zugehen. In dringenden Fällen kann die Frist 
bis auf 24 Stunden verkürzt werden. 
 

2) Der Vorsitzende leitet die Versammlungen und gewährleistet die Protokollierung. Die Sitzungen 
sind nicht öffentlich. Im Einzelfall kann der Verwaltungsrat die Öffentlichkeit der Sitzung zulassen. 
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3) Der Verwaltungsrat ist jährlich mindestens zweimal einzuberufen. Er muss außerdem einberufen 
werden, wenn dies ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrates unter Angabe des Beratungs-
gegenstandes schriftlich beantragt. 
 

4) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß geladen sind 
und die Mehrheit der stimmberichtigten Mitglieder bzw. deren Stellvertreter anwesend ist. Er gilt 
als beschlussfähig, solange seine Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist. 
 

5) Über andere als in der Einladung angegebene Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss 
gefasst werden, wenn 
 
a. die Angelegenheit dringlich ist und der Verwaltungsrat der Verhandlung mehrheitlich zustimmt 

oder 
 

b. sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats (bzw. deren Stellvertreter) anwesend sind und kein 
Mitglied der Behandlung widerspricht. 
 

6) Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand zusam-
mengerufen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Bei der zwei-
ten Ladung muss auf diese Folge ausdrücklich hingewiesen werden. 
 

7) Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst. Stimmenthaltungen sind zulässig. § 66 NKomVG gilt entsprechend. 
 

8) Über die vom Verwaltungsrat gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese wird 
vom Vorsitzenden unterzeichnet und dem Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung zur Genehmi-
gung vorgelegt. 

 
§ 8 

Verpflichtungserklärung 
 

1) Alle Verpflichtungserklärungen bedürfen der Schriftform; die Unterzeichnung erfolgt unter dem 
Namen „Familienzentrum Aurich AöR“ durch den Vorstand, im Übrigen durch jeweils Vertre-
tungsberechtigte. 
 

2) Der Vorstandsvorsitzende unterzeichnet ohne Beifügung eines Vertretungszusatzes, andere Ver-
tretungsberechtigte mit dem Zusatz „Im Auftrag“. 
 

§ 9 
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 

 
1) Die Anstalt ist sparsam und wirtschaftlich unter Beachtung des öffentlichen Zwecks sowie der 

Gemeinnützigkeit zu führen. Im Übrigen gelten die Vorschriften des § 110 Abs. 1 und 2 NKomVG 
entsprechend. 
 

2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Erfolgsübersicht innerhalb von 
3 Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und nach Durchführung der Abschluss-
prüfung dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzulegen. Der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt sind vom Vorstand unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss, der La-
gebericht, die Erfolgsberichte und der Bericht über die Abschlussprüfung sind der Stadt Aurich zu-
zuleiten.  
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3) Für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gilt § 157 NKomVG entsprechend. 
Darüber hinaus werden dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Aurich nicht nur die Rechte nach 
§ 53 f Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) eingeräumt, sondern das Rechnungsprüfungsamt der 
Stadt Aurich wird auch mit der Rechnungsprüfung (Innenrevision) der Anstalt beauftragt. 

 
§ 10 

Wirtschaftsjahr 
 
Das Wirtschaftsjahr der Anstalt ist das Kalenderjahr. 
 

§ 11 
Öffentliche Bekanntmachungen der Anstalt 

 
Die Vorschriften zur öffentlichen Bekanntmachung der Anstalt richten sich, wenn gesetzliche Best-
immungen nichts Gegenteiliges regeln, nach den entsprechenden Vorschriften der Hauptsatzung der 
Stadt Aurich in der jeweils geltenden Fassung. 
 

§ 12 
Bekanntmachungsanordnung 

 
1) Die vorstehende Satzung für die „Familienzentrum Aurich“ AöR wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 
 

2) Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des 
NKomVG beim Zustandekommen dieser Satzung gemäß § 10 Absatz 2 NKomVG  nach Ablauf eines 
Jahres nach ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt  

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Aurich vorher schriftlich gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsform und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Die Verletzung solcher Verfahrens- und Formvorschriften kann beim Bürgermeister der Stadt Aurich, 
Bürgermeister-Hippen-Platz 1, 26603 Aurich, schriftlich geltend gemacht werden. 
 
Aurich, den 30.12.2016 
 
Stadt Aurich 
 
Bürgermeister 
Windhorst 
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Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Norderney zum 31.12.2012 
 
1. Der Rat der Stadt Norderney hat in seiner Sitzung am 07.12.2016 folgende Beschlüsse gefasst: 
 

Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Aurich zum Jahresabschluss der 
Stadt Norderney zum 31.12.2012 wird zur Kenntnis genommen. 
Der Jahresabschluss 2012 wird gem. Vorlage beschlossen und dem Bürgermeister uneinge-
schränkt Entlastung gem. § 129 Abs. 1 NKomVG erteilt.  
Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2012 in Höhe von 1.618.802,99 € 
wird der ordentlichen Überschussrücklage zugeführt.  
Der Jahresüberschuss des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2012 in Höhe von 
210.524,42 € wird der außerordentlichen Überschussrücklage zugeführt.  
Der bilanzierte Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2011 in Höhe von – 58.704,23 € wird in Höhe 
von 46.078,11 € aus der ordentlichen Überschussrücklage und in Höhe von 12.626,12 € aus der 
außerordentlichen Überschussrücklage gedeckt. 

 
2. Komprimierte Darstellung zur Veröffentlichung der Bilanz ohne Vermögenstrennung (Muster 15): 
 

Aktiva Passiva

Vorjahr Haushaltsjahr Vorjahr Haushaltsjahr

1. Immaterielles Vermögen 46.605,59 €             44.820,43 €             1. Nettoposition 92.759.775,31 €    95.156.170,99 €     

2. Sachvermögen 62.186.751,43 €     63.180.900,05 €     1.1 Basis-Reinvermögen 80.815.728,16 €   80.815.728,16 €    

3. Finanzvermögen 42.647.868,15 €     44.035.570,52 €     1.2 Rücklagen -  €                       -  €                        

4. Liquide Mittel 1.641.859,74 €        2.162.317,77 €        1.3 Jahresergebnis 58.704,23 €-           1.829.327,41 €      

5. Aktive Rechnungsabgrenzung 139.823,02 €           108.608,19 €           1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 58.704,23 €-            

1.4 Sonderposten 12.002.751,38 €   12.569.819,65 €    

2. Schulden 5.875.131,10 €      6.502.490,55 €       

2.1 Geldschulden 5.041.516,51 €      5.338.257,43 €      

davon

2.1.1 Liquiditätskredite 3.800.000,00 €      3.300.000,00 €       

2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite) 1.241.516,51 €      2.038.257,43 €       

2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften -  €                        -  €                         

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 266.296,36 €          456.626,63 €          

2.4 Transferverbindlichkeiten 23.863,88 €           118.039,78 €          

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 543.454,35 €         589.566,71 €          

3. Rückstellungen 8.012.705,38 €      7.872.305,39 €       

4. Passive Rechnungsabgrenzung 15.296,14 €            1.250,03 €               

106.662.907,93 €   109.532.216,96 €   106.662.907,93 €  109.532.216,96 €   

Bilanz zum 31.12.2012

Bilanzsumme: Bilanzsumme:  
 
3. Der Jahresabschluss inkl. Anlagen, Rechenschaftsbericht und sonstigen Anlagen und der Bericht 

über die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 liegen gemäß § 129 Abs. 2 Satz 2 NKomVG vom 
09.01.2017 bis zum 17.01.2017 zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Norderney, Am Kurplatz 
3, Zimmer 114, Norderney, öffentlich aus. 

 
Norderney, den 06.01.2017 
 
Stadt Norderney 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 

Herausgeber: Landkreis Aurich, Fischteichweg 7 – 13 , 26603 Aurich 
Bezugspreis: Jährlich 150,- € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
Einzelexemplar: 3,00 € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
Redaktionsschluss jeweils Mittwoch, 13.00 Uhr für den Erscheinungstag Freitag der Woche. 
Manuskripte für die Bekanntmachung sind an das Kreistagsbüro des Landkreises Aurich, Fischteich-
weg 7 – 13, 26603 Aurich, Telefon (04941)16 1014 zu senden.  
Laufender Bezug des Amtsblattes nur durch den Landkreis Aurich. 


